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Beschlussvorschlag 
 
Die Änderung der Geschäftsordnung durch Ergänzung des § 5a „Durchführung von Stadtrats- 
und Ausschusssitzungen als Videokonferenzen im Falle außerordentlicher Notlagen“ wird 
mit der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder be-
schlossen. 
 
Sachverhalt 
 
Zur Aufrechterhaltung der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Kommunen auch in 
außerordentlichen Notlagen hat der Landesgesetzgeber während der Coronapandemie 
durch eine Gesetzesänderung (§ 51a KSVG) die Möglichkeit geschaffen, Stadtrats- und Aus-
schusssitzungen als Videokonferenzen durchzuführen, wenn die Durchführung der Sitzungen 
nach § 38 KSVG ganz erheblich erschwert ist. 
 
Voraussetzung hierfür ist gemäß § 51a Absatz 1 Nr. 2 KSVG jedoch die Zustimmung von min-
destens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Stadtratsmitglieder (mindestens 30 Ja-
Stimmen), wobei der Beschluss auch als Grundsatzbeschluss für die gesamte Dauer der 
Amtszeit gefasst werden kann. 
 
Um in Zukunft im etwaigen Falle einer außerordentlichen Notlage vorbereitet zu sein, 
schlägt die Verwaltung vor, folgenden § 5a in der Geschäftsordnung des zu ergänzen: 
 
„Im Falle einer außerordentlichen Notlage (§ 51a Absatz 1 KSVG) werden Stadtrats- und Aus-
schusssitzungen als Videokonferenzen durchgeführt.“ 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 § 51a KSVG (öffentlich) 



2 § 5a Geschäftsordnung (öffentlich) 





Geschäftsordnung  
des Stadtrates  

der Kreisstadt Merzig 
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§ 5 
Sitzungstermine und Ferienzeitregelung 

 
(1) Durch die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister werden in einem Termin-
plan die voraussichtlichen Sitzungstage des Stadtrates und soweit möglich seiner 
Ausschüsse festgelegt und den Stadtverordneten bekanntgegeben. 
 
(2) Über Abweichungen sind die Stadtverordneten rechtzeitig zu informieren.  
 
(3) Stadtratssitzungen sollten unter Berücksichtigung der Geschäftslage möglichst 
einmal im Monat stattfinden. 
 
(4) Eine nach § 41 Abs. 1 Satz 2 und § 48 Abs. 6 Satz 2 KSVG von einer Fraktion 
oder von mindestens einem Viertel der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten bean-
tragte Sitzung ist spätestens 14 Tage nach Eingang des Antrages durchzuführen, es 
sei denn, mit dem Antragsteller wird ein späterer Termin vereinbart. 
 
(5) Die Erledigung dringender und unaufschiebbarer Angelegenheiten des Stadtra-
tes, mit Ausnahme der nach § 35 KSVG vorbehaltenen Aufgaben, ist für die Ferien-
zeit an den Hauptausschuss delegiert. Für die Entscheidung im Hauptausschuss in 
Grundstücksangelegenheiten wird eine Wertgrenze von 125.000 € festgesetzt. Die 
Ausschüsse können in dringenden Angelegenheiten auch während der Ferienzeit 
einberufen werden. 
 
 

§ 5a 
Durchführung von Stadtrats- und Ausschusssitzungen als Videokonferenzen 

im Falle außerordentlicher Notlagen 
 
Im Falle einer außerordentlichen Notlage (§ 51a Absatz 1 KSVG) werden Stadtrats- 
und Ausschusssitzungen als Videokonferenzen durchgeführt. 
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